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Das Europäische Parlament und der Rat können

nach dem Gesetzgebungsverfahren Rahmengeset-

ze mit Mindestvorschriften zur Festlegung von

Straftatbeständen und Sanktionen in folgenden

Bereichen erlassen:

Das Europäische Parlament und der Rat können

nach dem Gesetzgebungsverfahren Rahmengeset-

ze mit Mindestvorschriften zur Festlegung von

Straftatbeständen in folgenden Bereichen erlassen:

− besonders schwere Kriminalitätsformen mit

grenzüberschreitender Dimension, die aus der

Art oder den Wirkungen der Zuwiderhandlun-

gen oder aus einem besonderen Bedürfnis, sie

gemeinsam zu verfolgen, resultiert. Derartige

Kriminalitätsformen sind insbesondere Terro-

rismus, Menschenhandel und sexuelle Aus-

beutung von Frauen und Kindern, illegaler

Drogenhandel, illegaler Waffenhandel,

Geldwäsche, Korruption, Fälschung von

Zahlungsmitteln, Cyber-Kriminalität und or-

ganisierte Kriminalität. Je nach den Ent-

wicklungen im Bereich der Kriminalität kann

der Rat nach Zustimmung des Europäischen

Parlaments einstimmig andere die Kriterien

dieses Gedankenstrichs erfüllende Krimina-

litätsformen hinzufügen;

− besonders schwere Straftaten mit grenzüber-

schreitendem Bezug, der aus der Art oder den

Wirkungen der Zuwiderhandlungen resultiert;



− Kriminalitätsformen, die ein gemeinsames In-

teresse verletzen, das Gegenstand einer Politik

der Union ist, wenn Strafen unerlässlich er-

scheinen, um eine wirksame Durchführung

dieser Politik zu gewährleisten.

− Straftaten, die ein gemeinsames Interesse ver-

letzen, das Gegenstand einer Politik der Union

ist, wenn Strafen unerlässlich erscheinen, um

eine wirksame Durchführung dieser Politik zu

gewährleisten.

Durch die in diesem Rahmengesetz aufgeführten

Straftaten sind zugleich die Tätigkeitsbereiche

der Unionsbehörden, die mit der Bekämpfung

von Straftaten beauftragt sind, begrenzt.

Explanation (if any) :

Es besteht im Bereich grenzüberschreitender Kriminalität ein Handlungsbedarf für Maßnahmen auf
Unionsebene. Andererseits sind die nationalen Strafrechtsordnungen sehr unterschiedlich aus-
gestaltet, wie bei allen vom Präsidium genannten Straftaten deutlich wird. Beidem ist Rechnung zu
tragen. Deshalb muss der Gesetzgeber der Union nicht nur die Handlungsgrundlagen der Unionsbe-
hörden ausgestalten und damit ihre Tätigkeitsbereiche definieren, er muss auch für jede der Krimi-
nalitätsformen definieren, welche Handlungen einen von den Unionsbehörden zu verfolgenden
Straftatbestand darstellen sollen. Die Erforderlichkeit, unionsweit einheitliche Sanktionen festzule-
gen, kann ich dagegen nicht erkennen.


